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Rundschreiben 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
am Sonntag, den 26. September 2021 findet die Bundestagwahl statt. An alle wahlberechtigen 
Bürgerinnen und Bürger wurden bereits Ende August die entsprechenden Wahlbenachrichtigun-
gen versandt. Die Stimmabgabe in den Wahllokalen (Nennslingen – Evang. Gemeindehaus, 
Biburg – Schützenheim, Gersdorf – Feuerwehrhaus, Wengen – Feuerwehrhaus) ist von 08:00 bis 
18:00 Uhr möglich. Aufgrund der weiter vorherrschenden Corona-Lage sind einige besonderen 
Hygieneregeln zu beachten: 
 

• Für jedes Wahllokal wird eine max. Personenzahl festgelegt, die sich gleichzeitig im 
Wahlraum befinden darf 

• Im Wahllokal besteht für alle Wählerinnen und Wähler Maskenpflicht (FFP2 oder OP-
Maske) 

• Maskenverweigerer – Ausnahme mit ärztlichem Attest – können vom Wahlvorstand aus 
dem Wahlraum verwiesen werden 

 
Um das Wahlgeheimnis zu wahren ist eine Mindestanzahl von abgegebenen Stimmen notwen-
dig. Bitte nutzen Sie gerade in unseren Ortsteilen Biburg, Gersdorf und Wengen die Möglichkeit 
der Stimmabgabe im Wahllokal, damit auch bei zukünftigen Wahlen in jedem Ortsteil ein 
Wahllokal bestehen bleibt.  
 
Für allgemeine Informationen zur Bundestagswahl sind diesem Rundschreiben Auszüge aus der 
Broschüre „Wahlinformationsheft zur Bundestagswahl 2021“ der Bayerischen Landeszentrale für 
politische Bildungsarbeit beigefügt.  
 
Weiter will ich Sie darauf hinweisen, dass das Wahllokal in Nennslingen von der 
„Forschungsgruppe Wahlen“ aus Mannheim für die Stichproben zur Ermittlung der 
Hochrechnungen für das ZDF ausgewählt wurde. 
 
Dazu werden Herr Klaus-Dieter Schwarzer und Herr Dieter Kreß (kurzfristige Änderungen 
sind möglich) vor dem Wahllokal eine Befragung der Wählerinnen und Wähler 
durchführen, nachdem diese das Wahllokal verlassen haben. 
 
Von der „Forschungsgruppe Wahlen“ wird versichert, dass der Wahlablauf in keinster 
Weise beeinträchtigt wird.  
Außerdem wird das vorläufige Wahlergebnis aus dem Wahllokal Nennslingen, sowie die 
Anzahl der Wahlberechtigten und die Wahlbeteiligung, nach Mannheim übermittelt 
werden. 

Mitgliedsgemeinde der 
Verwaltungsgemeinschaft Nennslingen 
Schmiedgasse 1 
91790 Nennslingen, 16.09.2021 
Telefon: 09147/9411-0 
Durchwahl: 09147/9411-12 
Telefax: 09147/9411-30 
E-Mail: bernd.drescher@vg-nennslingen.de 
Aktenzeichen: 05/2021 – Dr/Bi 
Sachbearbeiter: Herr Bgm. Drescher 
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Bürgerversammlungen 
 
Die diesjährigen Bürgerversammlungen finden an folgenden Terminen statt:  
 

• Gersdorf  Mittwoch, 6. Oktober 2021 um 19.30 Uhr im Schützenheim  
 

• Biburg  Montag, 11. Oktober 2021 um 19.30 Uhr im Gasthaus Eder  
 

• Wengen  Mittwoch, 13. Oktober 2021 um 19.30 Uhr im Gasthaus Gloßner  
 

• Nennslingen Freitag, 15. Oktober 2021 um 19.30 Uhr im Gasthaus Lehmeier  
 
Ich lade alle Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile, auch im Namen des Marktgemeinderats, zu 
den jeweiligen Bürgerversammlung herzlich ein. 
 
Nach Art. 18 der Bayerischen Gemeindeordnung (BayGO) können grundsätzlich nur 
Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger das Wort erhalten. Ausnahmen kann die 
Versammlung beschließen. 
 
Ich weise darauf hin, dass in den Bürgerversammlungen keine privaten Einzelfälle, sondern nur 
Anliegen von allgemeinem öffentlichem Interesse behandelt werden können.  
 
Ich freue mich auf eine rege Teilnahme. Die Veranstaltungen finden unter den jeweils gültigen 
Corona-Auflagen statt. 
 
 
 

Kirchweih in Wengen 
 

Das Gasthaus Gloßner in Wengen hat am Wochenende 08. bis 11. Oktober 2021 am Freitag, 
Samstag und Montag ab 17:00 Uhr und am Sonntag ab 10:00 Uhr (ab 14:30 Uhr Kaffee und 
Kuchen) geöffnet. Für das leibliche Wohl durch die Familie Gloßner ist, wie gewohnt, bestens 
gesorgt. Die Familie Gloßner bittet aufgrund der Corona-Bestimmungen um Reservierung. 
 
Der Festgottesdienst zur Weihe der Wengener Kirche findet am Sonntag um 10:15 Uhr mit 
Pfarrer Ulrich Hardt statt. 
 
 
 



Mobilfunkversorgung in Nennslingen 
 

Wie von mir bereits im letzten Rundschreiben des Jahres 2020 thematisiert, ist der Mast 
unterhalb der Fa. Ehrengruber über die Deutsche Funkturm an Vodafone vermietet. Seit Ende 
August ist der Mast in Betrieb, so dass sich die Mobilfunkversorgung in Nennslingen (über 
Vodafone) spürbar verbessert hat. 
 
 
 

LEADER-Kooperationsprojekt Erfassung (historischer) 
Kulturlandschaften 
 
Bereits seit dem Jahr 2018 hat Herr Wilhelm Link das Leader-Projekt Erfassung (historischer) 
Kulturlandschaften für unsere Gemeinde mit Unterstützung von Georg Engelhardt, Werner 
Obermeyer (Nennslingen), Alfred Naß (Biburg), Martin Lindner (Gersdorf) und Dieter 
Erdmannsdörfer (Wengen) bearbeitet. Die Informationen sollen zukünftig auch über den 
BayernAtlas abrufbar sein.  
 

Um die Arbeit von Herrn Link und seiner Mitstreiter zu würdigen werde ich die Datenblätter zu 
den einzelnen Elementen zukünftig im Rahmen des Rundschreibens veröffentlichen. Neben 
vielen bekannten Objekten ist vielleicht das ein oder andere unbekannte „Juwel“ unserer Heimat 
mit dabei. 
 
 
 

Einladung zum Grenzumgang in Nennslingen sowie in den Ortsteilen 
Biburg, Gersdorf und Wengen  
 
Zum diesjährigen Grenzumgang laden die Jagdgenossenschaft Nennslingen und die 
Feldgeschworenen aus Nennslingen die gesamte Bevölkerung recht herzlich ein. 
  
Treffpunkt zum Abmarsch: Samstag, 30. Oktober um 12.30 Uhr an der Gaststätte 
Lehmeier, Marktplatz 14, Nennslingen.  
 
Die Grenzumgänge in den Ortsteilen Biburg, Gersdorf und Wengen stehen terminlich noch nicht 
fest und werden in den jeweiligen Ortsteilen von den Ortssprechern bzw. Feldgeschworenen 
kurzfristig bekanntgegeben.  
 
Auch hier ergeht herzliche Einladung zur Teilnahme in den Ortsteilen. 
 

Bekanntmachung 
 

Donnerstag, den 28.09.2021 um 19.30 Uhr 
findet in der Gaststätte Fritz Lehmeier in 

Nennslingen eine nicht öffentliche Versammlung der 
 

Jagdgenossenschaft 
Nennslingen statt.  

 

Tagesordnung:  
 

Begrüßung: durch 1. Bürgermeister Drescher 
1. Wahl der Vorstandschaft 
2. Verlesen der letzten Niederschrift 
3. Kassenbericht 
4. Verwendung des Jagdpachtes 
5. Freie Aussprache und Anträge  

 
Alle Jagdgenossen sind herzlich eingeladen  
 

      Der Jagdvorsteher   



Mitteilung Evang.-Luth. Kirchengemeinden – Pfarramt Jura 
 
Gemeinsames Pfarramt 
 
Die Evang. Pfarrei Bergen (KG Bergen, Kaltenbuch, Thalmannsfeld sowie die Kaplaneistiftung 
Geyern) und die Evang. Pfarrei Nennslingen (KG Nennslingen und Wengen) werden ab sofort 
vom gemeinsamen 
 

Evang. Luth. Pfarramt Jura 
Marktplatz 4 
91790 Nennslingen 
Telefon:  09147 95020 
Telefax:  09147 95021 
E-Mail: pfarramt.nennslingen@elkb.de oder: pfarramt.bergen@elkb.de 
 

verwaltet. 
 

Bürozeiten: Montag und Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr 
      14:00 – 16:30 Uhr 
 
Bitte verwenden Sie in Zukunft die oben angegebene Anschrift und Telefonnummer. 
 
Diakon Richard Hain ist ebenfalls unter der Adresse Marktplatz 4, 91790 Nennslingen zu 
erreichen. 
 
Pfarrer Ulrich Hardt ist weiterhin in Bergen unter der Adresse Dannhausener Straße 10, 91790 
Bergen, Telefon: 09148 251 zu erreichen. 
 
 
 

NEU Ersthelfergruppe für den Notfall   
 
Wir suchen Dich für die Erweiterung unserer ehrenamtlichen und internen Ersthelfergruppe.   
Diese lebensrettende Gruppe übernimmt bei allen Einsätzen mit Personenschäden den Bereich 
der Erstversorgung vom Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Außerdem rücken 
diese Personen primär bei von der Rettungsleitstelle alarmierten "Unterstützung Rettungsdienst 
Einsätzen" aus. 
 

✓ Du bist Volljährig 
✓ Du hast einen Erste-Hilfe-Kurs oder bist sogar bereits schon medizinisch ausgebildet 
✓ Du hilfst gerne Menschen 
✓ Du hast Lust auf tolle Kameraden und Weiterbildung (ca. einmal im Monat 
✓ Du wohnst im Gemeindegebiet Nennslingen 
✓ Du suchst ein interessantes Hobby 

  
Wir bieten Dir eine strukturierte Weiterbildung durch unsere medizinischen Fachkräfte und 
Ausbilder. 
 
Bitte beachten: Diese interne Erweiterung ist nicht mit einem festen First Responder System mit 
Regeldiensten zu vergleichen. 
 
Bei Interesse und/oder Fragen steht euch unser Notfallsanitäter Tim Wagner unter 0160/1549699 
gerne zu Verfügung. 
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Informationen des Landratsamtes 
 

Alt-Führerscheine – Umtausch für Geburtsjahrgänge 1953-1958  
 
Wie bereits mehrfach in der Presse dargestellt, ist es aufgrund einer EU-Verordnung 
zwingend erforderlich, noch gültige rosa und graue Papierführerscheine umzutauschen. 
Aktuell betroffen sind die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958. Für diese Jahrgänge gilt die 
Umtauschfrist bis zum 19. Januar 2022.  
 
Die Führerscheinstelle des Landratsamtes Weißenburg-Gunzenhausen bittet die betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger der Jahrgänge 1953 bis 1958, möglichst frühzeitig den Antrag zum 
Umtausch für den Führerschein zu stellen, damit aufgrund der voraussichtlich noch sehr hohen 
Zahl an zu bearbeitenden Fällen die rechtzeitige Bearbeitung sichergestellt werden kann.  
Aktuell muss allein für die Herstellung des Führerscheins durch die Bundesdruckerei ein 
Zeitfenster von zehn Werktagen ab der Bestellung eingeplant werden. 
 
Um den Umtausch für die betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu vereinfachen, empfiehlt die 
Führerscheinstelle, den Antrag auf Umtausch mit der Post zu schicken. 
 
Das Antragsformular und nähere Informationen sind auf der Homepage des Landratsamtes unter 
www.landkreis-wug.de/fuehrerscheinumtausch abrufbar. Bürgerinnen und Bürger ohne 
Internetzugang können sich auch an die jeweilige Heimatgemeinde wenden.  
Die ausgefüllten Anträge können per Post oder Einwurf in den Briefkasten beim Landratsamt 
(Bahnhofstraße 2, 91781 Weißenburg) abgegeben werden. Dem Antrag müssen das 
Unterschriftenblatt und ein biometrisches Lichtbild (max. ein Jahr alt) hinzugefügt werden. Bei der 
Antragstellung reicht zunächst eine Kopie des Führerscheins und des Personalausweises. 
 
Sobald der neue Führerschein bei der Bundesdruckerei bestellt wurde, werden die Antragsteller 
schriftlich von der Führerscheinstelle benachrichtigt, ab wann der neue Führerschein 
voraussichtlich abgeholt werden kann. 
 
Geburtsjahrgänge vor 1953 haben für den Umtausch gemäß den Bundesvorgaben Zeit bis zum 
Jahr 2033. 
 
Für Inhaber von alten grauen oder rosa Führerscheinen der Geburtsjahrgänge nach 1958 
ergeben sich die folgenden Fristen:  
 
Geburtsjahr Tag, bis zu dem der Führerschein umgetauscht werden muss:  
1959 bis 1964              19. Januar 2023  
1965 bis 1970              19. Januar 2024  
1971 oder später         19. Januar 2025 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr  
 
 
 
 
Bernd Drescher 
Erster Bürgermeister 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.landkreis-wug.de/fuehrerscheinumtausch


 

 
 

 

 

 



 

 



 

 
 

 



 

  
 

 
 

 

 


